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Leitstelle Klima  

LSK 1 - Klimastrategie Stadt und Bezirke     

LSK 13 -         
  

 

Planverfahren „Kleiner Grasbrook“ 

 

Anmerkungen LSK zur Anlage 7 – 4.3 Schutzgut Klima (Klimaanpassung / Klimaschutz) 

 

Die LSK bitte folgende Punkte bzw. Textbaustein aufzunehmen bzw. zu berücksichtigen: 

 

• Gemäß Klimaplan (Drs. 21/19200) verfolgt Hamburg das klimapolitische Ziel bis 2030 die CO2-

Emissionen um 55 Prozent gegenüber dem Basisjahr 1990 zu reduzieren. Bis 2050 strebt die 

Stadt eine Emissionsminderung von mindestens 95 Prozent an, um Klimaneutralität zu 

erreichen. Angesichts der neuen Klimaziele gemäß Klimaschutzgesetz des Bundes 

(Treibhausgasneutralität bis zum Jahr 2045 und CO2-Reduktion um 65 Prozent bis zum Jahr 

2030) überprüft auch Hamburg seine Ziele. Eine Überarbeitung der Ziele bedarf auch einer 

Anpassung innerhalb des Planverfahrens. 

Leitziel ist die Entwicklung zu einer wachsenden und klimaangepassten Stadt, einer Climate 

Smart City. In diesem Zusammenhang strebt der Senat entsprechend des Bundesziels z.B. 

einen klimaneutralen Gebäudebestand an. Zur Erreichung dieses Ziels ist eine Transformation 

urbaner Räume mit Blick auf die Stadtentwicklung und Quartiersentwicklung von großer 

Bedeutung. Insbesondere bei neuen Quartieren bietet sich die Chance, die Aspekte 

Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel von Anfang an in der Planung zu 

berücksichtigen. Entsprechend den Zielen des Klimaplans  ist es erforderlich, schon frühzeitig 

in den Planungen die Handlungsfelder Energie, Gebäude, Mobilität, Entsorgung und 

Klimaanpassung in den Planungen integriert zu betrachten. 

 

• Die Entwicklung eines klimaneutralen Quartiers 

 

• Berücksichtigung von „grauer Energie“ 




